
 Packmitteltechnologe/Packmitteltechnologin 

Prüfungsbewerber/Prüfungsbewerberin: Ausbildender: 

Anlage zur Anmeldung zur Abschlussprüfung 

Gemäß der Verordnung über die Berufsausbildung zum Packmitteltechnologen/zur Packmitteltechnologin sind die 

ausgewählten Wahlqualifikationen bei der Prüfung zu berücksichtigen. Für die ordnungsgemäße Durchführung der 

Abschlussprüfung benötigen wir die von Ihnen die Angabe der im Ausbildungsvertrag festgelegten 

Wahlqualifikationen Bitte kreuzen Sie nachfolgend die vier im Ausbildungsvertrag festgelegten Wahlqualifikationen 

(jeweils zwei aus der Liste I und II) an. 

☐ 1.1 Metallbearbeitung 

☐ 1.2 Steuerungstechnik 

☐ 1.3 Spezielle Fertigungsverfahren 

☐ 1.4 Computergestützte Mustererstellung 

☐ 2.1 Stanzformenbau 

☐ 2.2 Veredelungstechnik 

☐ 2.3 Leitstandtechnik und Inlineproduktion 

☐ 2.4 Labor 

☐ 2.5 Mechanik und Steuerungstechnik 

☐ 2.6 Computergestützte Packmittelentwicklung und Design 

Diese Erklärung ist verbindlich und kann nachträglich nicht geändert werden. 

Ort, Datum  Unterschrift/Stempel Ausbildender  Unterschrift des Prüfungsbewerbers 
oder der Prüfungsbewerberin 

 


